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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 17/875, 17/1958 

Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgeset-
zes und weiterer Rechtsvorschriften   
(Finanzausgleichsänderungsgesetz 2014)

1)
 

§ 1 

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

Das Gesetz über den Finanzausgleich zwischen 
Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (Finanz-
ausgleichsgesetz – FAG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. April 2013 (GVBl S. 210, 
BayRS 605-1-F) wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 6 Satz 2 werden nach dem Wort „Finanzen“ 
ein Komma und die Worte „für Landesentwicklung 
und Heimat“ sowie nach dem Wort „Innern“ ein 
Komma und die Worte „für Bau und Verkehr“ ein-
gefügt. 

2. Art. 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Nr. 3 werden nach dem Wort „Finan-
zen“ ein Komma und die Worte „für Landes-
entwicklung und Heimat“ sowie nach dem 
Wort „Innern“ ein Komma und die Worte „für 
Bau und Verkehr“ eingefügt. 

b) In Abs. 4 Satz 3 wird jeweils das Wort „Ge-
sundheit“ durch das Wort „Verbraucherschutz“ 
ersetzt.  

3. In Art. 10a Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Volks- 
und Sonderschüler“ durch die Worte „Schülerin-
nen und Schüler an Grundschulen, Mittelschulen 
und Förderschulen“ ersetzt. 

                                                           
1)

  § 3 dieses Gesetzes beruht auf § 8 des Gesetzes zur 

Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzre-
formgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. März 2009 (BGBl I S. 502), geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 8. Mai 2012 (BGBl I S. 1030). 

4. Art. 10b wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 werden die Worte „Gemeinden und 
Gemeindeverbände“ durch die Worte „Land-
kreise und kreisfreien Gemeinden“ ersetzt. 

b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2 und wie folgt 
geändert: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:  

„
1
Der Kommunalanteil wird in Form einer 

Krankenhausumlage erbracht.“  

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

cc) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden Sät-
ze 2 und 3. 

d) Es wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) 
1
Bescheide über die Erhebung einer örtli-

chen Beteiligung, die sich auch auf die Jahre 
ab 2014 beziehen, sind mit Wirkung ab 1. Ja-
nuar 2014 aufzuheben. 

2
Entsprechende Er-

stattungsbescheide sind mit Wirkung ab 1. Ja-
nuar 2015 aufzuheben; insoweit sind Art. 10b 
und § 11 Abs. 3 und 4 Satz 3 FAGDV 2002 
jeweils in der bis 31. Dezember 2013 gelten-
den Fassung weiterhin anwendbar.“ 

5. In Art. 11 Abs. 3 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Finanzen“ ein Komma und die Worte „für Lan-
desentwicklung und Heimat“ sowie nach dem 
Wort „Innern“ ein Komma und die Worte „für Bau 
und Verkehr“ eingefügt. 

6. In Art. 12 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte 
„90 000 €“ durch die Worte „105 000 €“ ersetzt. 

7. Art. 13 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Zahl „51“ durch die Zahl 
„52,5“ ersetzt. 

b) In Satz 4 werden nach dem Wort „Finanzen“ 
ein Komma und die Worte „für Landesentwick-
lung und Heimat“ eingefügt und das Wort „Ge-
sundheit“ durch das Wort „Verbraucherschutz“ 
ersetzt.  

8. Art. 23 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Finanzen“ 
ein Komma und die Worte „für Landesentwick-
lung und Heimat“ sowie nach dem Wort „In-
nern“ ein Komma und die Worte „für Bau und 
Verkehr“ eingefügt. 

b) In Satz 3 werden nach dem Wort „Finanzen“ 
ein Komma und die Worte „für Landesentwick-
lung und Heimat“ eingefügt. 
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9. Art. 24 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) Im einleitenden Satzteil werden nach 
dem Wort „Finanzen“ ein Komma und 
die Worte „für Landesentwicklung 
und Heimat“ sowie nach dem Wort 
„Innern“ ein Komma und die Worte 
„für Bau und Verkehr“ eingefügt. 

bbb) In Nr. 1 werden die Worte „10b 
Abs. 3“ durch die Worte „10b Abs. 2“ 
ersetzt.  

ccc) In Nr. 6 werden die Worte „die örtli-
che Beteiligung (Art. 10b Abs. 2) 
festgesetzt und erhoben und die 
Krankenhausumlage (Art. 10b Abs. 
3)“ durch die Worte „der Kommu-
nalanteil nach Art. 10b“ ersetzt.  

ddd) In Nr. 10 werden die Worte „10b 
Abs. 3“ durch die Worte „10b Abs. 2“ 
ersetzt. 

eee) In Nr. 11 werden die Worte „der 
Kommunalanteile gemäß Art. 10b 
Abs. 2 und 3“ durch die Worte „des 
Kommunalanteils nach Art. 10b“ er-
setzt. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„
2
Die Rechtsverordnung nach Satz 1 Nr. 5 

ergeht im Einvernehmen mit dem Staats-
ministerium für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, die Rechtsverord-
nung nach Satz 1 Nr. 6 im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium für Gesundheit 
und Pflege und die Rechtsverordnung 
nach Satz 1 Nr. 8 im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium für Arbeit und So-
ziales, Familie und Integration.“ 

b) In Abs. 3 werden nach dem Wort „Finanzen“ 
ein Komma und die Worte „für Landesentwick-
lung und Heimat“ sowie nach dem Wort „In-
nern“ ein Komma und die Worte „für Bau und 
Verkehr“ eingefügt. 

c) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird aufgehoben. 

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 1; nach 
dem Wort „Finanzen“ werden ein Komma 
und die Worte „für Landesentwicklung und 
Heimat“ eingefügt. 

cc) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2; die Wor-
te „Die Rechtsverordnungen nach den 
Sätzen 1 und 2 ergehen“ werden durch die 
Worte „Die Rechtsverordnung nach Satz 1 
ergeht“ ersetzt und nach dem Wort „In-
nern“ ein Komma und die Worte „für Bau 
und Verkehr“ eingefügt. 

d) Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Gesundheit“ 
durch das Wort „Verbraucherschutz“ er-
setzt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Finan-
zen“ ein Komma und die Worte „für Lan-
desentwicklung und Heimat“ eingefügt. 

 

§ 2 

Änderung der Verordnung zur Durchführung  
des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen 

Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden 

Die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über 
den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und 
Gemeindeverbänden (FAGDV 2002) vom 19. Juli 
2002 (GVBl S. 418, BayRS 605-10-F), zuletzt geän-
dert durch § 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2012 
(GVBl S. 714), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „10b Abs. 3“ 
durch die Worte „10b Abs. 2“ ersetzt. 

bb) Es wird folgender Satz 4 angefügt: 

„
4
Diese wird auch in den Folgejahren in die 

Vergleichsberechnung nach Art. 3 Abs. 2 
FAG eingestellt.“ 

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Als Zahl der Personen mit Nebenwohnung 
sind im Jahr 2014 die bei der Berechnung der 
Schlüsselzuweisungen 2013 auf Basis der Er-
gebnisse der Volkszählung vom 25. Mai 1987 
berücksichtigten Werte anzusetzen.“ 

c) Es wird folgender neuer Abs. 4 eingefügt: 

„(4) 
1
Für die Berechnung des überdurch-

schnittlichen Anteils an Einwohnern unter 18 
Jahren nach Art. 5 Abs. 2 Nr. 1 FAG werden 
die Einwohnerzahlen dem statistischen Bericht 
des Landesamts für Statistik und Datenverar-
beitung über die „Altersstruktur der Bevölke-
rung Bayerns“ nach dem Stand vom 31. De-
zember des vorvorhergehenden Jahres ent-
nommen. 

2
Soweit dieser noch nicht verfügbar 

ist, ist der zuletzt erstellte statistische Bericht 
maßgebend.“ 

d) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5. 

e) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6 und in Satz 1 
werden die Worte „Abs. 1 bis 4“ durch die 
Worte „Abs. 1 bis 3 und 5“ ersetzt. 

2. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„
3
Zur Berechnung der Zuweisungen erhebt 

das Landesamt für Statistik und Datenverar-
beitung bei den Fachstellen für Pflege- und 
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Behinderteneinrichtungen, Qualitätsentwick-
lung und Aufsicht der kreisfreien Gemeinden 
jährlich den Bestand an Einrichtungen und 
Einrichtungsplätzen im Sinn des Pflege- und 
Wohnqualitätsgesetzes nach Art. 9 Abs. 2 
Satz 3 FAG zum 15. Dezember eines Jahres.“ 

b) Satz 4 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Satz 5 wird Satz 4. 

3. § 11 wird wie folgt geändert:  

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Kommunalanteil nach Art. 10b FAG“ 

b) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) 
1
Der Krankenhausumlage (Art. 10b Abs. 2 

FAG) eines Jahres wird die Hälfte der für die 
Kosten des Bayerischen Krankenhausgeset-
zes veranschlagten Haushaltsmittel zugrunde 
gelegt. 

2
Die Krankenhausumlage erhöht oder 

vermindert sich um das Ergebnis der Abrech-
nung des Kommunalanteils nach Abs. 3.“

 

c) In Abs. 3 Satz 2 werden nach dem Wort „Be-
trag“ die Worte „nach Abs. 1 Satz 1“ eingefügt. 

d) Abs. 4 wird aufgehoben. 

4. In § 18 Satz 2 und § 20 Abs. 1 Satz 1 werden 
jeweils nach dem Wort „Finanzen“ ein Komma 
und die Worte „für Landesentwicklung und Hei-
mat“ eingefügt. 

5. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „10b 
Abs. 3“ durch die Worte „10b Abs. 2“ ersetzt.  

b) In Abs. 2 wird nach der Bezeichnung „13a“ 
das Komma durch das Wort „und“ ersetzt und 
werden die Worte „sowie für die Festsetzung 
der örtlichen Beteiligung nach Art. 10b Abs. 2“ 
gestrichen. 

§ 3 

Änderung der Delegationsverordnung 

§ 3 der Verordnung über die Zuständigkeit zum Erlass 
von Rechtsverordnungen (Delegationsverordnung – 
DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBl S. 22, BayRS 103-
2-V) wird wie folgt geändert: 

1. In Nr. 3 wird ein Komma angefügt. 

2. Es wird folgende Nr. 4 eingefügt: 

„4. §§ 2, 4 Abs. 2, §§ 5, 5c Abs. 2 Satz 3, § 5f 
Abs. 2, § 6 Abs. 8 des Gemeindefinanzreform-
gesetzes; Rechtsverordnungen auf Grund die-
ser Ermächtigung ergehen im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium des Innern, für Bau 
und Verkehr“ 

 

§ 4 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Janu-
ar 2014 in Kraft. 

(2) Abweichend von Abs. 1 treten § 1 Nr. 9 Buchst. c 
und § 3 am 1. Juni 2014 in Kraft.  

Die Präsidentin 

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 


